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E m p f e h l u n g e n
der Ausschüsse

U - AS - G - Wi 

zu Punkt ... der 923. Sitzung des Bundesrates am 13. Juni 2014

1. Der federführende Ausschuss für Umwelt,

Verordnung zur Verlängerung der Frist nach § 28 Absatz 12 Satz 1 
des Chemikaliengesetzes

A

Naturschutz und Reaktorsicherheit

der Gesundheitsausschuss und 

,

der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik,

der Wirtschaftsausschuss

Grundgesetzes zuzustimmen.

empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des 
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Der federführende Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher

...

B

-

heit (U) und der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik (AS) empfehlen dem 

Bundesrat ferner, folgende

E n t s c h l i e ß u n g

Begründung:

zu fassen:

2. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich bei den anstehenden weiteren 

Verhandlungen für eine europäische Harmonisierung der Meldepflichten für 

eine eng begrenzte Ausnahmeregelung für Produkte für die industrielle 

Verwendung einzusetzen.  

Die Meldungen der Rezepturen nach § 16e des Chemikalien

AS

gesetzes werden 
benötigt, um im akuten Vergiftungsfall dem medizinischen Personal die not-
wendigen Informationen zu einer erfolgreichen Notfallversorgung zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Erfahrung der Marktüberwachung in der Chemikaliensicherheit hat ge-
zeigt, dass Produkte, die ausschließlich für die industrielle Verwendung be-
stimmt sind, entgegen dieser Zweckbestimmung zum Verbraucher gelangen 
können (z. B. über den Internet-Handel). Daher ist eine Meldepflicht für weit-
gehend alle gefährlichen chemischen Produkte anzustreben.  

U
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[4.] [nachdrücklich],U

3. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung

den zuständigen Vollzugsbehörden der Länder eine effektive und einfache 

Überprüfung der Erfüllung der Meldepflichten nach § 16e des Chemi-

kaliengesetzes zu ermöglichen.

Begründung:

dem eine leicht zugängliche Möglichkeit des Abgleichs mit den gemeldeten 

Damit die Giftinformationszentralen im Vergiftungsfall die notwendigen Aus-
künfte geben können, ist es notwendig, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Rezepturmeldungen vollständig und richtig vorliegen. 

Das Ziel der Vorschrift kann nur wirksam erreicht werden, wenn die gesetzli-
chen Meldepflichten des § 16e des Chemikaliengesetzes im hohen Maße erfüllt 
werden. Dafür ist es unabdingbar, dass eine wirksame Kontrolle und effektive 
Überprüfung der Meldepflicht durch die Vollzugsbehörden möglich wird, in-

Daten geschaffen wird. 

AS
U


